
Vor wort SGK-Aktuell

Liebe Freundinnen und Freunde 
sozialdemokratischer Kommunalpolitik,

was immer auch das sogenann-
te Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz der schwarz-gelben Bun-
desregierung beschleunigen
soll – das Wachstum und die
Förderung unserer Kinder wer-
den davon nicht profitieren.

Das Gegenteil ist der Fall, weil
infolge der unverantwortlichen
Steuererleichterungen für Privi-
legierte, die das umstrittene Ge-
setz mit sich bringt, die Kom-
munen allergrößte Probleme
bekommen werden, um Krip-
penplätze in erforderlicher An-
zahl anbieten zu können. Denn
um die bis zum Jahr 2013 ge-
setzlich vorgeschriebene Ver-
sorgungsquote von 35 Prozent
auch realisieren zu können,
sind Finanzzuweisungen des
Bundes unumgänglich. Auch
das Land Niedersachsen muss
seinen Anteil deutlich aufsto-
cken.

Flächendeckende Betreuung
in Niedersachsen in Gefahr 

Weil die Städte und Gemeinden
aber extrem unter der Finanz-
krise und den dadurch beding-
ten Rückgang des Gewerbesteu-
eraufkommens sowie den für
2010 erwarteten massiven Ein-
bruch im Finanzausgleich lei-
den, fehlt ihnen das Geld für

den erforderlichen Eigenanteil.
Ergebnis: Das Ziel, in Nieder-
sachsen eine umfängliche flä-
chendeckende Betreuung von
Kleinkindern in Krippen anbie-
ten zu können, droht kläglich
zu scheitern.

Zudem: Die Situation wird
durch neue Erkenntnisse zum
tatsächlichen Bedarf verschärft.
Während bisher von Bund und
Ländern angenommen wurde,
eine Versorgungsquote von 35
Prozent sei ausreichend, zeich-
net sich nach aktuellen Umfra-
gen ein deutlich höherer Platz-
bedarf ab. So stellt der Nieder-
sächsische Städte- und Gemein-
debund fest, dass es unter den
aktuellen finanziellen Rah-
menbedingungen schon erheb-
liche Probleme geben und die
gesetzliche Vorgabe möglicher-
weise nicht erreicht werden
wird. Sollte der Bedarf deutlich

höher liegen, werden die Kom-
munen definitiv nicht in der La-
ge sein, diesen zeitgerecht zu er-
füllen.

Land muss Anstieg der Kas-
senkredite dämpfen helfen 

Die Kommunen in Niedersach-
sen wollen sich gern dieser Auf-
gabe stellen. Aber das Geld da-
für muss irgendwo herkom-
men. Und dafür müssen unsere
allgemeinen Finanzen besser
werden. Ich erwarte von der nie-
dersächsischen Landesregie-
rung, dass sie die negativen Aus-
wirkungen des Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes für die
Kommunen auffängt. Dieses ist
umso notwendiger, als sie es
bislang versäumt hat, die kom-
munalen Steueranteile (Steuer-
verbundquote) wieder auf den
alten Stand anzuheben. Das ist
zwingend erforderlich, um den

Anstieg der kommunalen Kas-
senkredite zumindest zu dämp-
fen.

„Klamme Kommunen müssen
Krippen kappen“, heißt es aktu-
ell im Schlaglicht auf der Home-
page des niedersächsischen
SPD-Landesverbands. Bleibt zu
hoffen, dass Mittel und Wege
gefunden werden, damit dieser
Zungenbrecher nicht zur bitte-
ren Wahrheit wird. 

Euer 

Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises

Peine und
SGK-Landesvorsitzender
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Der Vorsitzende des Niedersäch-
sischen Landkreistags, 
Landrat Bernhard Reuter (SPD), 
ist zum Vizepräsidenten des
Deutschen Landkreistags
gewählt worden.
Herzlichen Glückwunsch!
Bernhard Reuter wurde am 7.
März 1999 von den Bürgerinnen
und Bürgern des Landkreises
Osterode am Harz zum haupt-
amtlichen Landrat gewählt und
amtiert seit dem 1. Juni 1999.
Bei der Landratswahl im Sep-
tember 2006 wurde er in diesem
Amt eindrucksvoll bestätigt, als
ihm fast zwei Drittel der Wäh-
ler erneut die Stimme gaben.

Personalien

Bernhard Reuter ist Vizepräsident
des Deutschen Landkeistags.
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Die SPD im Landkreis Olden-
burg will die kommunalpo-

litische Arbeit durch die Grün-
dung der Sozialdemokratischen
Gemeinschaft für Kommunalpo-
litik (SGK) im Landkreis stärken
und ausbauen. 

„Die SGK soll ein Netzwerk aller
Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker knüpfen und in ihrer
Rats- und Kreistagsarbeit unter-
stützen“, erklärte die zur Vorsit-
zenden gewählte Kreistagsabge-
ordnete Hannelore Hunter-Roß-
mann aus Wildeshausen. Zu ih-
ren Stellvertretern wurden
Erster Gemeinderat Rainer Lan-
ge aus Ganderkesee und Ratsherr

Hajo Töllner aus Hatten-Sand-
krug gewählt. Dem Vorstand ge-
hören weiter an als Schriftführe-
rin Kerstin Schnitker-Jebing
(Großenkneten), als stellvertre-
tende Schriftführerin Dr. Heike
Burghardt (Hatten-Streeker-
moor) und als Beisitzer Wolde-
mar Schilberg (Wildeshausen),
Klaus Budzin (Harpstedt), Anke
Paradies (Hude), Evelyn Goos-
mann (Wildeshausen), Axel
Brammer (Hatten-Kirchhatten)
und Helmut Hinrichs (Hatten-
Sandkrug).

SGK-Landesvorstandsmitglied
Helmut Hinrichs konnte zu der
von ihm geleiteten Gründungs-

versammlung im Schützenhof in
Kirchhatten als Gäste den SPD-
Bundestagsabgeordneten Holger
Ortel und die stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Landtags-
fraktion und SGK-Bezirksvorsit-
zende Johanne Modder aus Bun-
de begrüßen. In ihren Grußwor-
ten betonten sie die Bedeutung
der Gewerbesteuer als wichtige
kommunale Einnahme. Der
SPD-Bundestagsfraktion sei es
bisher gelungen, Vorstellungen
auf Abschaffung der Gewerbe-
steuer abzuwehren und das müs-
se auch in Zukunft so sein. Das
Konjunkturprogramm, der Ein-
satz regenerativer Energien und
die Bedeutung des Ehrenamts

waren weitere Schwerpunkte.
SPD-Bezirksvorstandsmitglied
und SPD-Unterbezirksvorsitzen-
der Axel Brammer, MdL, sowie
Johannes Mestemacher als stell-
vertretender SPD-Kreistagsfrak-
tionsvorsitzender begrüßten in
ihren Grußworten die SGK-
Gründung im Landkreis.

„Ich freue mich sehr, dass der
Zusammenschluss der sozialde-
mokratischen Kommunalpoliti-
ker und -politikerinnen aus
Haupt- und Ehrenamt nun auch
auf Landkreisebene geschafft
ist“, betonte abschließend die
Landespolitikerin Johanne Mod-
der.

Ein SGK-Kreisverband stellt sich vor
Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik im Landkreis Oldenburg gegründet

Von der Hunte an die Leine
Ein Oldenburger in Hannover

Zur Person: Jürgen Krogmann, MdL, Mitglied im Landesvorstand Niedersachsen

Hannover gehört für Olden-
burger nicht zu den bevor-

zugten Reisezielen, ein Olden-
burger macht sich dennoch seit
knapp zwei Jahren gerne auf den
Weg in die Landeshauptstadt –
und das beinahe täglich. Jürgen
Krogmann ist Seiteneinsteiger in
der Politik, Nach Abitur und Stu-
dium arbeitete der gebürtige
Steinfelder als Journalist beim
NDR. 2003 wurde er Pressespre-
cher der Stadt Oldenburg. Poli-
tisch aktiv ist er aber schon seit
der Hochschulzeit, zunächst bei
der Juso-Hochschulgruppe, dann
ab 1987 in der SPD. In den nie-
dersächsischen Landtag zog er
2008 direkt ein, nachdem er sich
im Wahlkreis Oldenburg-Nord-
west gegen Wissenschaftsminis-
ter Lutz Stratmann (CDU) durch-
gesetzt hatte.

Im Landtag ist er vor allem in der
Innenpolitik zu Hause. Dort
herrscht an Themen kein Mangel,
vor allem wenn es um die Lage
der Kommunen in Niedersachsen
geht. Den sogenannten Zukunfts-
vertrag der Landesregierung mit
den kommunalen Spitzenverbän-

den findet er wenig zielführend.
„Wer den Kommunen in einem
Vertrag Zukunft verspricht,
macht sich den Teller ziemlich
voll. 35 Millionen zusätzlich vom
Land, um die kommunalen Haus-
halte zu entschulden, das ist nur
ein Tropfen auf den heißen Stein.
So wird man die Probleme nicht
lösen. Hier geht es nur darum, ei-
ner offenen und ehrlichen Dis-
kussion auszuweichen.“ Die SPD
im Landtag hat hingegen mehr-
fach vorgeschlagen, das Thema
kommunale Zukunft im Rahmen

einer Enquete-Kommission
grundlegend zu behandeln und
nachhaltige Lösungen zu entwi-
ckeln.

Jürgen Krogmann liegt die Lage
der Kommunen besonders am
Herzen. Selbst 15 Jahre in der
Kommunalverwaltung beschäf-
tigt, kennt er die Probleme aus ei-
gener Anschauung. Deshalb ist es
für ihn selbstverständlich, auch
in der SGK mitzuarbeiten. Seit
2008 gehört er dem Landesvor-
stand an. „Aus meiner Arbeit im
Rathaus und aus den Gesprächen
in der SGK weiß ich, dass ehren-
amtliche Kommunalpolitik im-
mer schwieriger wird. Die Haus-
haltskrise, die Einführung des
neuen Haushaltsrechts, aber auch
die starke Stellung der Bürger-
meister und Landräte engt den
Gestaltungsspielraum für Kom-
munalpolitker stark ein. Bei den
Diskussionen um die Kommu-
nalverfassung muss gerade die
SPD darauf achten, dass das Eh-
renamt in der Kommune wieder
gestärkt wird. Dazu gehört auch
eine kritische Bewertung der Aus-
wirkungen der Eingleisigkeit.“

Neben dem Ausschuss für Innen,
Sport und Integration arbeitet der
Oldenburger Abgeordnete noch
im Unterausschuss Häfen- und
Schifffahrt sowie im Untersu-
chungsausschuss Asse mit. Privat
wohnt der 46-Jährige in Etzhorn
am Stadtrand von Oldenburg. Er
ist verheiratet und Vater von drei
Kindern. Wenn es die Zeit zulässt,
entspannt er sich beim Sport oder
beim Lesen historischer Romane.

Jürgen Krogmann.

IM PRES SUM

Ver ant wort lich 
für den In halt: 
SGK Niedersachsen e.V. 
Odeonstraße 15/16 
30159 Hannover 
Re dak tion: Dr. Manfred Pühl,
Harry Dilßner, Theo Stracke,
Ralf Sonnenberg
Tele fon: (0511) 1674231
Ver lag: 
Ber li ner vor wärts Ver lags ge sell schaft, 
Stre se mann stra ße 30, 10963 Ber lin, 
Tele fon: (030) 25594-100 
Tele fax: (030) 25594-192 
An zei gen: Hen ning Wit zel 
Li tho: DVT GmbH, Karl-Lieb knecht-
Str. 29, 10178 Berlin, 
Druck: Braun schweig-Druck GmbH,
Ernst-Böh me-Str. 20, 
38112 Braun schweig





SGK-Niedersachsen Extra 3 | 2010 Landes-SGK4

Wöchentlich sterben in
Niedersachsen zwei bis

drei Kinder an den Folgen von
Misshandlungen oder Gewalt.
Den immer noch zu häufigen
Zuständigkeitsstreitigkeiten
zwischen den Akteuren muss
endlich ein Ende bereitet wer-
den. Das Land braucht einen
konsequenten Perspektiv-
wechsel hin zu einem kinder-
bezogenen Hilfe-, Schutz- und
Fördersystem. 

Die Landesregierung lehnt die-
sen Perspektivwechsel ab. Ihr
Gesetz für ein verbindliches
Einladungswesen ist ein reines
Melderegister. Es bietet Büro-
kratie statt Hilfe und belastet
die Kommunen, ohne den in
der Verfassung vorgesehen Aus-
gleich zu leisten. Zu Recht wird
es deshalb von fast allen Exper-
ten und Praktikern einschließ-
lich der kommunalen Spitzen-
verbände abgelehnt. 

Mit dem am 21. Oktober in den
niedersächsischen Landtag ein-
gebrachten Entwurf eines „Nie-
dersächsisches Gesetzes zum
Schutz und zur Förderung von
Kindeswohl und Kindergesund-
heit (NKindSchuFöG – Land-
tags-Drs. 16/1742) legt die SPD
dagegen eine überzeugende Al-
ternative vor, die u.a. auf den
guten Erfahrungen anderer
Bundesländer fußt. 

Der Schutz und die Förderung
aller Kinder in Niedersachsen
werden mit dem NKindSchu-
FöG neu ausgerichtet und auf
ein dauerhaft stabiles finanziel-
les Fundament gestellt. Schutz
und Förderung der Kinder ge-
hen Hand in Hand. 

Flächendeckend werden lokale
Netzwerke und Familienzen-
tren aufgebaut, um lückenlos
niedrigschwellige Hilfs- und
Unterstützungsangebote zu
schaffen; die Teilnahme an den
Früherkennungsuntersuchun-
gen wird gesteigert, ein regel-
mäßiger Kinderschutzbericht

hilft, die Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote zielgenauer aus-
zurichten. 

Im Einzelnen heißt das: 

1. Familienhebammen und
Kinderkrankenschwestern

Im Vordergrund steht die Un-
terstützung der werdenden El-
tern durch frühe, aufsuchende
Hilfe vor allem  durch Familien-
hebammen oder Kinderkran-
kenschwestern. 

Heute wird nicht mehr ernst-
haft bestritten, dass Erziehungs-
kompetenz nicht vererbbar ist
und die Überforderung der El-
tern die wichtigste Ursache von
Kindesmisshandlungen dar-
stellt. Deshalb stellt der SPD-
Gesetzentwurf für jeden Ju-
gendhilfeträger jährlich 200
000 Euro für frühe Hilfen zur
Verfügung (insgesamt neun
Millionen Euro). Die SPD be-
kennt sich damit zu dieser Ver-
antwortung und schiebt sich im
Gegensatz zur Regierung Wulff
nicht einfach auf die Kommu-
nen ab.

2. Lokale Netz-
werke/Familienzentren

Mindestens im Einzugsbereich
jedes Jugendhilfeträgers gibt es
nach dem SPD-Konzept eine
Anlaufstelle für hilfesuchende
Kinder und Erziehungsberech-
tigte. Dabei sollen vorhandene
Angebote auch vernetzt wer-
den. In einem ersten Schritt
werden so 50 Familienzentren
geschaffen (2,5 Millionen Euro).

3. Früherkennungs-
untersuchungen 

Anders, als es die schwarz-gelbe
Landesregierung vorsieht, aber
im Einklang mit den meisten
Bundesländern werden Eltern
von medizinischem Fachperso-
nal zu den Kinder-Vorsorgeun-
tersuchungen motiviert. Die
Einladung kommt vom Landes-
gesundheitsamt, und im Falle
eines Versäumnisses schaut das
örtliche Gesundheitsamt mit
seinen qualifizierten Kinder-
und Jugendärzten vorbei. 

Denn es geht um Hilfe und Un-
terstützung für Eltern und Kin-
der und nicht um Drohgebär-

den mit dem Jugendamt, wie es
die Landesregierung durchge-
setzt hat. Erst wenn die Kon-
taktaufnahme zu den Eltern er-
folglos verläuft oder sich Ver-
dachtsmomente einer Kindes-
wohlgefährdung ergeben, dann
wird das Jugendamt eingeschal-
tet. Und – sofern die Kosten der
Untersuchung dann nicht mehr
von der Krankenkasse finan-
ziert werden – erfolgt die Vor-
sorgeuntersuchung beim Ge-
sundheitsamt. Auch hier über-
nimmt das Land im Rahmen der
Konnexität die Kosten.

4. Landeskinder -
schutzbericht

Die Untersuchungsergebnisse
werden in einem regelmäßigen
Kinderschutzbericht aufgear-
beitet, um Hilfe und Unterstüt-
zung möglichst zielgenau und
nachhaltig zu verbessern. 

5. Landesverantwortung
annehmen 

Nicht zuletzt bekennt sich die
SPD im Gegensatz zur amtie-
renden schwarz-gelben Landes-
regierung in dem Gesetzent-
wurf zur Verantwortung des
Landes beim Kinderschutz. So
werden den Kommunen die
Kosten für die durch das Gesetz
zusätzlich übertragenen Aufga-
ben im öffentlichen Gesund-
heitsdienst und der Jugendhilfe
vollständig erstattet. Das Fi-
nanzvolumen der Maßnahmen
beläuft sich auf pro Jahr rund
15 Millionen Euro. CDU und
FDP lehnen diesen Weg ab und
verletzen mit ihrem Gesetz das
verfassungsrechtlich veranker-
te Konnexitätsprinzip.

Mehrausgaben des Landes ent-
stehen nicht. Die Finanzierung
erfolgt durch Umschichtungen
im Haushalt des Sozialministe-
riums.

info@spd-uwe-schwarz.de

Hand in Hand: Kinder schützen – und fördern
SPD-Landtagsfraktion legt Entwurf für ein niedersächsisches Kinderschutz- und fördergesetz vor

Von Uwe Schwarz, stellvertretender Vorsitzender und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag

Uwe Schwarz.
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Es ist noch gar nicht so lange her,
dass britische Soldaten und ih-

re Familienangehörige ganz selbst-
verständlich zum Stadtbild von
Osnabrück gehörten. Sie haben
ganze Stadtteile mitgeprägt. Eng-
lisch sprechende Kinder gingen
hier zur Schule oder in den Kinder-
garten und hatten in dem Quartier
ihre Sportvereine, englisch spre-
chende Erwachsene gaben der
Friedensstadt eine britische Note,
so dass Autos mit Lenkrädern auf
der „falschen“ Seite keinen ver-
wunderten. Die Wertschätzung,
die wir unseren britischen Freun-
den entgegengebracht haben, zeig-
te sich unter anderem auch daran,
dass der Rat der Stadt Osnabrück
vor mehr als einem Vierteljahr-
hundert der Garnison den Status
„Freedom of the City“ verliehen
hat. Die damit verbundene alljähr-

Es tut sich was in Osnabrück
Konversion: Die Herausforderung der Osnabrücker Stadtentwicklung

Anzeige

Seit März ist Osnabrück nicht mehr die größte britische Garnison Deutschlands. Nun müssen ganze Stadtteile für
zivile Zwecke umgewidmet werden.

„ Die Bekämpfung von Rechts-

extremismus ist nach wie vor ein 

aktuelles und zentrales Thema. Wer

den blick nach rechts 

regelmäßig liest, erkennt die 

aktuellen Gefahren von rechtsaußen

und kann sachkundig 

argumentieren.
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen 
im Netz: www.bnr.de�
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liche festliche Parade auf dem
Markt wird den Osnabrückern
noch lange in guter Erinnerung
bleiben.

Das alles ist inzwischen Ge-
schichte. Nicht unerwartet, weil
geplant, aber irgendwie doch
plötzlich: der point of no return.
Der Letzte machte das Licht im
März dieses Jahres aus: Die briti-
schen Soldaten haben Osna-
brück, die ehemals größte briti-
sche Garnisonsstadt außerhalb
des Mutterlands, verlassen. Sie
sind aus Kasernen und Wohnhäu-
sern abgezogen und haben sämt-
liche militärischen Geräte, Fahr-
zeuge und Waffen mitgenom-
men. Nun gehört dieses Kapitel
zur abgeschlossenen Nachkriegs-
geschichte Osnabrücks. Als Be-
freier waren die britischen Solda-
ten 1945 nach Osnabrück gekom-
men und haben in den ersten
Nachkriegsjahren ihren Teil dazu
beigetragen, die Stadt wiederauf-
zubauen. Als Freunde sind sie
2009 gegangen. 

Die Areale, die sie zurückgelassen
haben, können nun für zivile
Zwecke genutzt werden. Insge-
samt stehen 160 Hektar Flächen
für Unternehmensansiedlungen,
Wohnungsbau, Hochschulerwei-
terungen oder auch Parkanlagen
zur Verfügung. Einige sind zen-
trumsnah gelegen, andere am
Stadtrand im Grünen, wieder an-
dere in der Nähe der Hochschu-
len. Alle Flächen zusammen sind
etwa so groß wie die ganze Osna-
brücker Innenstadt. Eine gewalti-
ge Herausforderung also!

Die Konversion, die Umwidmung
militärisch genutzter Flächen, ist
aus meiner Sicht die Herausforde-
rung für die Stadtentwicklung in
den kommenden Jahren. Daher
hat die Stadt Osnabrück schon
vor längerer Zeit damit begon-
nen, zukünftige Nutzungsmög-
lichkeiten zu prüfen. Planungen
werden vorangetrieben, um diese
Flächen in das städtische Leben
zu integrieren. Die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger ist ei-
ne zentrale Aufgabe bei diesem
Prozess, weil es mir darauf an-
kommt, einen möglichst breiten
Konsens in der städtischen Ge-
sellschaft zu erreichen. Daher ha-
ben in einem umfangreichen Be-

teiligungsprozess Osnabrücker
Bürger den sogenannten Perspek-
tivplan Konversion erarbeitet
und Ideen für die zukünftige Nut-
zung entwickelt. Die Diskussio-
nen mit Fachleuten, die im Rah-
men dieses Beteiligungsprozesses
stattgefunden haben, sind ein
ebenso erfolgreicher wie ertrag-
reicher Weg gewesen. Auf diese
Weise konnte mit den Bürgern
Osnabrücks einer der wichtigsten
Entwicklungsschritte der Stadt
Osnabrück vorbereitet werden. 

Die Ergebnisse können sich se-
hen lassen. Jetzt kommt es darauf
an, Investoren zu finden, denn je-
de Idee braucht einen, der sie um-
setzt und auch finanziert. Neben
Investorengesprächen, die die
Verwaltung gemeinsam mit der
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BIma) in Osnabrück
führt, haben sich Stadt und BIma
bereits zum zweiten Mal auf
Europas größter Immobilienmes-
se in München, der Expo Real,
vorgestellt, um Interessenten auf
diese Konversionsflächen auf-
merksam und Investoren neugie-
rig zu machen sowie Kontakte zu
Unternehmen aufzubauen, die
Ansiedlungsabsichten verfolgen.

Für diese Gespräche haben wir
ziemlich gute Argumente auf un-
serer Seite: Osnabrück gehört zu
den wirtschaftsfreundlichsten
Großstädten Deutschland, zu-
gleich liegt die Arbeitslosigkeit in
der Stadt unter dem Bundes-
durchschnitt, während die Zahl
der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten gestiegen ist. So hat
Osnabrück in einer Umfrage der
Wirtschaftswoche unter den 50
deutschen Großstädten den 1.
Platz bei der „Servicequalität der

Boris Pistorius, OB von Osnabrück.

Dokumentation 4. DEMO-Kongress

„Kommunalpolitik
besser machen“

Demokratische Gemeinde | Einzelpreis 5,00 | 62 JG. | A 02125 
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Verwaltung“ erreicht. Und die
„Wirtschaftsfreundlichkeit der
Verwaltung“ erreichte in dieser
Umfrage den 2. Platz.

In den vergangenen Monaten hat
sich schon viel, überraschend viel,
getan: Hochschulen und Stadt ha-
ben gemeinsam die Weichen für
die Entwicklung eines Wissen-
schaftsparks gestellt, den ein Mix
mit hochwertigen Wohnungsan-
geboten und wissenschaftsorien-
tiertem Gewerbe ergänzen soll.
Bereits im kommenden Jahr wer-
den ehemalige Mannschaftsun-
terkünfte umgebaut, weil hier das
Finanzamt Osnabrück-Land und
die Landesschulbehörde einzie-
hen sollen. Ebenso wird für die Po-
lizeiinspektion Nord ein Grund-
stück zur Bebauung vorgehalten.

Unter Federführung der Stadtwer-
ke wird ein Standort am Stichka-
nal für den Güter-Umtausch zwi-
schen Wasser, Straße und Schiene
ausgebaut. Und auch der Verkauf

der sich im Bundeseigentum be-
findlichen Wohnungen schreitet
erfolgreich voran. 1 350 Wohnun-
gen haben die Briten in Osna-
brück zurückgelassen. In zahlrei-
chen Wohnungen sind bereits
neue Eigentümer oder Mieter ein-

gezogen, die nun die familiären
Qualitäten der Stadteile nutzen.

Die Konversion ist für Osna-
brücks Stadtentwicklung eine
große Chance. Die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass wir

diese Chance beherzt ergriffen
haben und für die Entwicklung
Osnabrücks zu nutzen wissen.

oberbuergermeister@ 
osnabrueck.de

Anzeige

Luftbild Konversionsfläche.

Newsletter 

Jetzt
bestellen!

Wir bringen Sie auf 
den neuesten Stand

per DEMO-Newsletter mit aktuellen Meldungen, Tipps und 
Terminen aus Städten, Kreisen und Gemeinden, 
Ländern, Bund und EU, aus Parteien, kommunalen Verbänden
und Vereinigungen. 

Einmal im Monat  erscheint seit sieben Jahren der  kostenlose 
DEMO-Newsletter. Er geht an rund 12 000 Adressaten aus 
kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Anmeldung im Internet: www.demo-online.de
Anmeldung per E-Mail: newsletter@demo-online.de

Werben im DEMO-Newsletter: 
Informationen über witzel@demo-online.de
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Aus der Beratungspraxis der SGK 
SGK-Beratungsdienst Dr. Manfred Pühl

Anfragen und Aus-
künfte zu kommunal-
politischen Problemen
oder zur Vermittlung
von kompetenten
Gesprächspartnern:

Dr. Manfred Pühl,
Stadtdirektor a. D,
T.: (0511) 1674-212 und -261
(direkt), Fax: (0511) 1674-211,
manfred.puehl@spd.de,
SGK Niedersachsen e.V., 
Landesgeschäftsstelle, 
Odeonstraße 15/16,
30159 Hannover

SGK-Beratungsdienst

Ausschluss von unbequemen Ratsmitgliedern aus dem Rat

Wohnsitz des Bürgermeister-Kandidaten

Ein ehemaliges Mitglied unserer
Ratsfraktion nutzt seit dem Austritt
jede Gelegenheit, unseren SPD-Bür-
germeister  in nicht mehr hinnehmba-
rer Weise anzugreifen. Jüngst ging es
um den  unberechtigten Tatvorwurf
der Vorteilsgewährung. 

Unsere Frage lautet: Gibt es vergleich-
bare Fälle auf kommunaler Ebene
und welche Möglichkeiten haben wir
als Ratsmitglieder, um weiteren Scha-
den von uns und dem Rat abzuwen-
den. Besteht gegebenenfalls die Mög-
lichkeit, den Ausschluss des Ratsmit-
glieds aus dem Rat zu betreiben?

Der Sitzverlust eines Ratsmit-
glieds ist nur in den Fällen des § 37
NGO möglich. Darunter fällt euer
Fall nicht. 

Einziger denkbarer Fall: wenn
Ratsmitglieder durch ihre Tätig-
keit Straftaten begehen (z.B. Belei-
digung, üble Nachrede, Verleum-
dung §§ 185 bis 188, falsche Ver-
dächtigung §164 Strafgesetzbuch)
und daraufhin zu einer Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr
verurteilt werden. In diesem Fall
verlieren sie ihre Fähigkeit, ein
Ratsmandat zu bekleiden (§ 45

Strafgesetzbuch). Sie müssten also
in den einzelnen Fällen angezeigt
werden und die relativ hohe Stra-
fe müsste ausgesprochen werden. 

In der Praxis stehen dem zwei we-
sentliche Hürden entgegen:
– es müsste sich praktisch um
Wiederholungsfälle handeln und
– die Gerichte müssten in jedem
Einzelfall zu der Auffassung ge-
langen, dass die Grenze zulässiger
politischer Meinungsäußerung
überschritten und der Bereich
strafbaren Handelns betreten
wird. 

Ansonsten  müsst ihr es euch lei-
der gefallen lassen, dass ihr als
Fraktion, der Rat oder die Stadt
durch einzelne Ratsmitglieder
„genervt“ werdet. Das ist kein Ein-
zelfall. Im übrigen fühlen sich die-
se Ratsmitglieder auch häufig le-
gitimiert, indem sie darauf hin-
weisen, sie seien vom Wähler be-
rufen worden und müssten sich
nicht um eine gedeihliche Zusam-
menarbeit mit den anderen Rats-
mitgliedern oder dem Bürger-
meister bemühen.

Muss ein Bürgermeisterkandidat in
der Gemeinde wohnen?

Nach § 61 Absatz 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 35 NGO besteht
weder in der Wahlphase noch
bei Übernahme des Amts eine
gesetzliche Verpflichtung eines
Bewerbers/einer Bewerberin um
das Amt des Bürgermeisters,  ei-
nen Wohnsitz in der Kommune
zu begründen. Gleiches gilt auch
für Samtgemeindebürgermeis-
ter/Landräte. 

Etwas anderes gilt, wenn der Be-
werber/die Bewerberin von der

Partei gleichzeitig für die Wahl
zum Rat/Kreistag aufgestellt
wird, was in der Praxis nicht un-
üblich ist, um die Wahlchancen
der Partei zu erhöhen.

Davon zu trennen sind politi-
sche Überlegungen: Gerade im
ländlichen Raum kommt es häu-
fig nicht gut an, wenn der Haupt-
verwaltungsbeamte nicht in der
Kommune wohnt. Man sollte

sich daher mit dem Bewerber
ernsthaft über diese Frage unter-
halten, um im Wahlkampf inso-
weit auf entsprechende Fragen
klar Position beziehen zu kön-
nen. Meines Erachtens müsste
sich der Bewerber bereit erklä-
ren, für den Fall der Wahl auf
Sicht einen Wohnsitz in der Ge-
meinde zu nehmen. In Anbe-
tracht der verlängerten Wahlzeit
auf acht Jahre erscheint mir dies

auch zumutbar. Hierzu gibt es
genug Lösungsmöglichkeiten,
selbst wenn Wohneigentum in
einer anderen Gemeinde ein
Hindernis zu sein scheint.

Wenn ihr mehr zum Aufstel-
lungs- und Wahlverfahren wis-
sen wollt, bestellt unser SGK-
Wahlkampfhandbuch bei der
SGK-Landesgeschäftsstelle
(manfred.puehl@spd.de)
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